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 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

KWG 1979 §23

Rechtssatz

Auch Tatsachen des Giroverkehrs sind Gegenstand des Bankgeheimnisses, soweit es sich nicht um die zur technischen

Abwicklung von Überweisungen unvermeidlichen O9enbarungen an (bestimmte!) Dritte handelt, denen der Kunde

durch die Auftragserteilung konkludent zustimmt. Soweit es bei der Durchführung von Überweisungen

notwendigerweise zu einer O9enbarung von Geheimnissen kommen muß, fehlt es an einem objektiven

Geheimhaltungsinteresse. Ansonsten aber wird je nach der Art der vom Kunden im Überweisungsweg zu leistenden

Zahlung sein (subjektives) Geheimhaltungsinteresse größer oder geringer sein. Aus objektiver Sicht besteht jedenfalls

an der Tatsache, welche Zahlungen ein Bankkunde über seine Bank an Dritte leistet, in der Regel ein

Geheimhaltungsanspruch, weil niemand Einzelheiten seiner Ananziellen Umstände einem größeren Personenkreis

offenzulegen pflegt.
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